
Amtliche Bekanntmachungen

GOA-Termine

Müllentsorgung
28.11.2025	 Bioabfuhr
1.12.2025	 Blaue Tonne

Terminplan Dezember 2025
6.12.2025	 Kath. Kirchengemeinde 
	 - Patrozinium
06./7.12.2025	 Bächles Wächter Wört 
	 - Weihnachtsmarkt
14.12.2025	 ökumenischer 
	 Seniorenadvent
24.12.2025	 Kath. Kirchengemeinde 
	� - Christmette und Krippen-

spiel
30.12.2025	 DRK-Blutspendetermin
31.12.2025	 Evang. Kirchengemeinde 
	� - Gottesdienst zum Altjahres-

abend
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Freiwillige Feuerwehr Wört
Die nächste Übung fi ndet am Freitag, den 
5. Dezember 2025, (Fahrzeugkunde, Hydran-
ten prüfen) statt.
An der letzten Feuerwehrübung des Jahres 

gibt es wie immer etwas warmes Leckeres zu essen.
Beginn: 19.30 Uhr
Treffpunkt am Magazin.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen ist erwünscht.
Der Kommandant

Jugendfeuerwehr
Die nächste Jugendfeuerwehrübung fi ndet am

Mittwoch, den 3. Dezember 2025, statt.
Beginn um 18.30 Uhr.
Treffpunkt am Magazin.
Die Jugendwartin

Geburt
31.10.2025  Jakob Bruno Hilbert,
  Sohn von Leonie und Timo Hilbert, 
 Hauptstr. 116/2, Wört

Achtung Gefl ügelhalter:
Die nächste Gefl ügel-Impfaktion gegen die Newcastle-Disease 
(atypische Gefl ügelpest) der Tierarztpraxis Anderson fi ndet am 
Samstag, den 29.11.2025, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr im Ge-
meinderaum neben der katholischen Kirchein Baldern statt.
Die Impfung ist staatlich angeordnet und für alle Halter von Hüh-
nern und Truthühnern Pfl icht.
Bitte denken Sie an ein kleines sauberes Gefäß mit Deckel.

Herausgeber 

Gemeinde Wört

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsbe-
richte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der Ge-
meindeverwaltung in Wört ist Bürgermeister Thomas Saur oder sein Ver-
treter im Amt; für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag:
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden,
Telefon: 0 79 53/98 01-0, Telefax: 0 79 53/98 01-90

Dieses Mitteilungsblatt ist gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Gemeindeverwaltung Wört
Telefon: 0 79 64/90 08-0, Telefax: 0 79 64/90 08-26

Defi brillatoren in unserer Gemeinde
In unserer Gemeinde stehen mehrere frei zugängliche Defi brilla-
toren bereit. Diese Geräte können im Notfall Leben retten und 
sind für jede Bürgerin und jeden Bürger einfach zu bedienen.

Die Standorte im Überblick:
 • TE Connectivity – Pforte, Amperestraße 14
 • Bus Launer, Wehrlachstraße 5
 • Kreissparkasse Wört, Weiherwehr 6
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Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Grundlagen für die Ausweisung der dringend erforderli-
chen gemischten urbanen Bauflächen für die Gemeinde Wört 
sowie einer Sondergebietsfläche für großflächigen Einzelhandel 
zur Sicherung der Nahversorgung. Unter dem Aspekt einer wach-
senden Bevölkerung über das letzte Jahrzehnt und die gute wirt-
schaftliche Entwicklung ist hinsichtlich der momentanen Entwick-
lungstendenzen eine Ausweisung neuer Bauflächen erforderlich. 
Die Gemeinde möchte in diesem Bereich sowohl Wohnbauflä-
chen als auch gewerbliche Bauplätze und weitere urbane Nut-
zungen entwickeln und den Siedlungsbereich neu gestalten. 
Ferner soll durch die Ansiedlung eines großflächigen Einzelhan-
delsmarktes dauerhaft die Nahversorgung der Bevölkerung mit 
Gütern des täglichen Bedarfs gesichert werden, deren perspekti-
vischer Verlust durch die Aufgabe des bestehenden Marktes in 
Wört zu befürchten wäre. Zusätzlich soll mit dem geplanten Kreis-
verkehr die Ortseinfahrt an der L1070 Richtung Süden verlegt und 
aufgewertet werden. Insgesamt können mit der geplanten Be-
bauung eine gute städtebauliche Qualität und eine geordnete 
Entwicklung des Gebiets am Ortsrand gewährleistet werden.
Maßgebend für die Abgrenzung des Geltungsbereiches und den 
Inhalt des Bebauungsplanes sind der Lageplan und die textlichen 
Festsetzungen des Planungsbüros LKP Ingenieure, Mutlangen 
vom 8.3.2023/19.11.2025. Dem Bebauungsplan werden die Be-
gründung mit Umweltbericht (Anlage 1) vom Planungsbüro LKP 
Ingenieure, Mutlangen vom 8.3.2023/19.11.2025, der Bilanzie-
rungsplan (Anlage 2) vom Planungsbüro LKP Ingenieure, Mut-
langen vom 8.3.2023/19.11.2025, die spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung (Anlage 3) vom Büro Visual Ökologie vom 5.7.2021, 

die Lagepläne zu den Ersatzmaßnahmen E1 & E2 (Anlagen 4 & 5) 
vom Planungsbüro LKP Ingenieure, Mutlangen vom 
8.3.2023/19.11.2025, die Baugrunduntersuchung des Büros BFI 
Zeiser, Ellwangen (Anlage 6) sowie die Auswirkungsanalyse zur 
Entwicklung eines Nahversorgungsstandortes im Bereich „Aucht-
feld-Ost“ für die Gemeinde Wört (Anlage 7) beigefügt.

Öffentlichkeitsbeteiligung:
Die Öffentlichkeit hat nun die Gelegenheit, Auskunft über Inhalt, 
Zweck und Auswirkungen der vorgesehenen Planung zu erhalten. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
In dieser Zeit können – elektronisch, schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – Stellungnahmen bei der Gemeinde Wört abge-
geben werden. Ebenfalls im gleichen Zeitraum erfolgt die Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB.
Diese Bekanntmachung, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingegangene umweltbezogene Stellungnahmen, der Entwurf 
zum Bebauungsplan „Auchtfeld-Ost“ mit Begründung und Um-
weltbericht sowie die weiteren Anlagen können in der Zeit vom 
28.11.2025 bis zum 5.1.2026, je einschließlich, auf der Internet-
präsenz der Gemeinde Wört unter www.gemeinde-woert.de 
abgerufen werden. Im gleichen Zeitraum liegen diese Unterlagen 
im Rathaus Wört, Hauptstraße 104, 73499 Wört, während der 
Dienststunden zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit 
öffentlich aus.
Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.
Zusätzlich liegen bereits folgende Arten umweltbezogener Stel-
lungnahmen vor:

Öffentliche Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan und zur 
Satzung über örtliche Bauvorschriften „Auchtfeld-Ost“ in Wört
Der Gemeinderat der Gemein-
de Wört hat am 19.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung den Ent-
wurf des Bebauungsplans 
„Auchtfeld-Ost“ gebilligt und 
die Verwaltung mit der Durch-
führung der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung be-
auftragt. Dabei sollen die 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB sowie die Behörden 
und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß §  4  
Abs. 2 BauGB über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der 
Planung und ihre voraussicht-
lichen Auswirkungen unter-
richtet werden. Weiter werden 
alle Planungsbeteiligten auf-
gefordert, sich auch im Hin-
blick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB zu äußern.
Der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes umfasst die 
Flurstücke 1808 und 1809 
sowie Teilflächen der Flurstü-
cke 1598, 1599, 1720 und 
1810/1 mit einer Fläche von  
ca. 2,18 ha. Maßgebend für 
die Abgrenzung des Plange-
biets ist der anbei angeführte 
Lageplan.
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Artenschutzrechtliche 
Relevanzprüfung

Büro 
Visualökologie

Gutachterliche Prüfung der Habitatpotenziale im Plangebiet sowie Relevanzprüfung 
für seltene und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten 
•	 Brutvögel einzige ggf. betroffene Tiergruppe, dabei 2 Goldammerhabitate, 4 Feld-

lerchenhabitate und einige Blau- und Kohlmeisenhabitate entfallend; CEF-Maß-
nahmen sind durchzuführen; 

•	 Sonstige artenschutzrechtliche Konflikte können von vornherein ausgeschlossen 
werden.

Art der umweltbezoge-
nen Informationen;

Urheber Schutzgut (gemäß Umweltbericht) und Themen

Umweltbericht LKP Ingenieure Tiere/Artenschutz 
•	 Habitatpotenzial für Brutvögel in den bestehenden Bäumen entlang der Landes-

straße, in einigen Hecken im nördlichen Anschluss sowie im Offenland; 
•	 Bebauung führt zu Verlust von 4 Feldlerchenrevieren, die durch externe Maß-

nahmen an anderer Stelle wieder hergestellt werden können; 
•	 Zwei Brutvorkommen der Goldammer sind durch Heckenpflanzungen im Rand-

bereich des Plangebiets auszugleichen und für Blau- und Kohlmeisen sind einige 
Nistkästen zu exponieren; 

•	 ansonsten keine geschützten Tierarten negativ durch Planung betroffen (siehe 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom Büro Visualökologie– Anlage 3);  

•	 insgesamt mittlere Empfindlichkeit des Schutzgutes, artenschutzrechtliche Kon-
flikte können durch CEF-Maßnahmen vermieden werden, dennoch erhebliche 
Beeinträchtigungen zu erwarten 

Pflanzen und ihre Lebensräume 
•	 Wiesenflächen und Äcker durch intensive Nutzung vorbelastet und artenarm 
•	 artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten 
Boden/Fläche 
•	 Verlust von Boden durch Bebauung führt zu erheblichen Beeinträchtigungen bei 

diesem Schutzgut; 
•	 Überwiegender Teil des Plangebiets unbebaut und nur gering vorbelastet, daher 

wertvolle Fläche, die nun versiegelt und überplant wird; 
•	 Schutzgut daher insgesamt hoch empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen; Aus-

gleich nur schutzgutübergreifend möglich 
Wasser 
•	 durch Neuversiegelung erfolgt raschere Ableitung des Regenwassers, Pufferung 

auf privaten Flächen vorgesehen, Retentionsbodenfilter als Vorklärung des Was-
sers für Schwebstoffe; 

•	 Grundwasser und Oberflächengewässer aber nicht wesentlich beeinflusst, da 
Boden bisher auch nur wenig versickerungsfähig; 

•	 Geringe Auswirkungen auf das Schutzgut durch Planung zu erwarten 
Klima/Luft 
•	 ungestörter Luftaustausch durch Siedlungsrandlage; 
•	 Plangebiet nur mit geringer Bedeutung für Kaltluftproduktion, angrenzende Sied-

lungsbereich ausreichend durchlüftet und selbst Kaltluftproduktionsflächen; 
•	 Schutzgut weist geringe Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen auf, keine 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 
Landschaftsbild/Erholung 
•	 durch bestehende anthropogene Überformung des Umfelds vorbelastet, aber 

insgesamt Eingriff in bisher unbebaute Landschaft; 
•	 Fernwirkung kann durch gute Randeingrünung vermieden werden, neue Siedlung 

insgesamt gut durchgrünt; 
•	 Naherholungsfunktionen werden nicht eingeschränkt; wichtige Wege des Nah-

erholungsnetzes bleiben erhalten und werden teilweise aufgewertet und mit 
Siedlungsbereich verknüpft 

•	 Schutzgut insgesamt wenig empfindlich gegenüber Eingriffen, keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten; 

Mensch 
•	 geringe Mehrbelastung von Verkehr und Lärm in angrenzenden Wohngebieten; 

erhebliche Beeinträchtigungen aber nicht zu erwarten 
Kultur- und Sachgüter 
•	 keine vorhanden 
Wechselwirkungen
•	 keine aufsummierenden Wechselwirkungen vorhanden  

Sonstige 
•	 Regionalplanerische Ziele werden, auch im Hinblick auf den Einzelhandel, ein-

gehalten
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Stellungnahmen von Be-
hörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Be-
lange 

Regierungspräsidi-
um Freiburg – 
Landesamt für 
Geologie, 
Rohstoffe und 
Bergbau

RP Stuttgart - 
Raumordnung

LRA 
Wasserwirtschaft

LRA
Landwirtschaft

LRA Naturschutz

Regionalverband 
Ostwürttemberg

•	 Hinweise zu geologischen und bodenkundlichen Grundlagen sowie auf ein er-
forderliches Bodenschutzkonzept; 

•	 Hinweise zu ingenieurgeologischen Themen, wie Ausgangsgestein, Auffüllungen 
usw; 

•	 Hinweise zur Hydrogeologie; 

•	 Bedenken bezüglich Umfang der Flächenausweisung und des zugrunde liegenden 
Bedarfs; 

•	 Hinweis auf Grundsätze und Ziele der Regionalplanung und deren Einhaltung;

•	 Hinweise auf erforderliche Genehmigung für Entwässerungsplanung; 
•	 Hinweis auf Lage in bestehendem Wasserschutzgebiet; 
•	 Anregungen zu externen Ersatzmaßnahmen sowie für ein erforderliches Boden-

schutzkonzept; 
•	 Eingriffsbilanzierung wird zugestimmt; 

•	 Hinweis zur Abstimmung externer Ersatzmaßnahmen mit der Landwirtschaft und 
Vorschläge zu deren Verortung und Ausgestaltung;

•	 Bedenken bezüglich des großen Flächenverlustes hochwertiger Bereiche für die 
Landwirtschaft; 

•	 Hinweis auf Ziele und Grundsätze der Regionalplanung;

•	 Anregungen zu Anpassungen zu den Ersatzmaßnahmen Feldlerche und generell 
zur Umsetzung von CEF-Maßnahmen; 

•	 Eingriffsausgleichsbilanzierung wird akzeptiert, der erforderliche Ausgleich an 
Ökopunkten ist allerdings noch nachzuweisen; 

•	 Hinweis auf Bedeutung der Baumreihe an der Landesstraße als Leitlinie für Fle-
dermäuse; 

•	 Anregung den Egelweiher, wie auch private Gärten durch entsprechende Ein-
friedungen vor einer Besiedlung durch den Biber zu schützen; 

•	 Bedenken bezüglich Umfang der Flächenausweisung und des zugrunde liegenden 
Bedarfs sowie der erzielten Brutto-Wohndichte;

•	 Hinweis auf Grundsätze und Ziele der Regionalplanung und deren Einhaltung.

Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit

Privat 2 •	 Rückfrage, ob der Erhalt von Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken im 
Bereich des Bebauungsplanes Auchtfeld II, also angrenzend an das Plangebiet, 
gewährleistet ist.

Stellungnahmen zum Vorentwurf können bis zum 5.1.2026 bei der Gemeinde Wört, Hauptstraße 104, 73499 Wört, oder per Mail 
unter info@gemeinde-woert.de abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben.
Wört, den 27.11.2025
Thomas Saur, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan und zur 
Satzung über örtliche Bauvorschriften „Auchtfeld III“ in Wört
Der Gemeinderat der Gemeinde Wört hat am 19.11.2025 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Auchtfeld III“ 
gebilligt und die Verwaltung mit der Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beauftragt. Dabei sollen die Öffent-
lichkeit gemäß §  3 Abs. 2 BauGB 
sowie die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung 
und ihre voraussichtlichen Auswir-
kungen unterrichtet werden. Weiter 
werden alle Planungsbeteiligten auf-
gefordert, sich auch im Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und De-
taillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB zu äußern.
Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes umfasst die Flurstücke 
1810, 1811 und 1812 sowie Teilflä-
chen der Flurstücke 1807, 1810/1, 
1813, 1814/1, 1815/1 und 1816/1 
mit einer Fläche von ca. 4,42 ha. 
Maßgebend für die Abgrenzung des 
Plangebiets ist der anbei angeführte 
Lageplan.
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Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtli-
chen Grundlagen für die Ausweisung der dringend erforderlichen 
Wohnbauflächen für die Gemeinde Wört. Unter dem Aspekt einer 
wachsenden Bevölkerung über das letzte Jahrzehnt ist hinsichtlich 
der momentanen Entwicklungstendenzen eine Ausweisung neuer 
Bauflächen erforderlich. Die Gemeinde möchte in diesem Bereich 
eine Fläche für eine Wohnbebauung sowie angrenzend gemischte 
Bauflächen entwickeln und den Siedlungsbereich in diesem Be-
reich neu gestalten. Insgesamt können mit der geplanten Bebau-
ung eine gute städtebauliche Qualität und eine geordnete Entwick-
lung des Gebiets am Ortsrand gewährleistet werden.
Maßgebend für die Abgrenzung des Geltungsbereiches und den 
Inhalt des Bebauungsplanes sind der Lageplan und die textlichen 
Festsetzungen des Planungsbüros LKP Ingenieure, Mutlangen 
vom 8.3.2023/19.11.2025. Dem Bebauungsplan werden die Be-
gründung mit Umweltbericht (Anlage 1) vom Planungsbüro LKP 
Ingenieure, Mutlangen vom 8.3.2023/19.11.2025, der Bilanzie-
rungsplan (Anlage 2) vom Planungsbüro LKP Ingenieure, Mut-
langen vom 8.3.2023/19.11.2025, die spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung (Anlage 3) vom Büro Visual Ökologie vom 5.7.2021, 
die Lagepläne zu den Ersatzmaßnahmen E1 & E2 sowie E3 (An-
lagen 4 & 5) vom Planungsbüro LKP Ingenieure, Mutlangen vom 
8.3.2023/19.11.2025 sowie die Baugrunduntersuchung des 
Büros BFI Zeiser, Ellwangen (Anlage 6) beigefügt.

Öffentlichkeitsbeteiligung:
Die Öffentlichkeit hat nun die Gelegenheit, Auskunft über Inhalt, 
Zweck und Auswirkungen der vorgesehenen Planung zu erhalten. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
In dieser Zeit können – elektronisch, schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift – Stellungnahmen bei der Gemeinde Wört abge-
geben werden. Ebenfalls im gleichen Zeitraum erfolgt die Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB.
Diese Bekanntmachung, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingegangene umweltbezogene Stellungnahmen, der Entwurf 
zum Bebauungsplan „Auchtfeld III“ mit Begründung und Um-
weltbericht sowie die weiteren Anlagen können in der Zeit vom 
28.11.2025 bis zum 5.1.2026, je einschließlich, auf der Internet-
präsenz der Gemeinde Wört unter www.gemeinde-woert.de 
abgerufen werden. Im gleichen Zeitraum liegen diese Unterlagen 
im Rathaus Wört, Hauptstraße 104, 73499 Wört, während der 
Dienststunden zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit 
öffentlich aus.
Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.
Zusätzlich liegen bereits folgende Arten umweltbezogener Stel-
lungnahmen vor:

Art der umweltbezoge-
nen Informationen; 

Urheber Schutzgut (gemäß Umweltbericht) und Themen

Umweltbericht; LKP Ingenieure; Tiere/Artenschutz 
•	 Habitatpotenzial für Brutvögel in den bestehenden Bäumen entlang der Landes-

straße, in einigen Hecken im nördlichen Anschluss sowie im Offenland; 
•	 Bebauung führt zu Verlust von 4 Feldlerchenrevieren, die durch externe Maß-

nahmen an anderer Stelle wieder hergestellt werden können; 
•	 Zwei Brutvorkommen der Goldammer sind durch Heckenpflanzungen im Rand-

bereich des Plangebiets auszugleichen und für Blau- und Kohlmeisen sind einige 
Nistkästen zu exponieren; 

•	 ansonsten keine geschützten Tierarten negativ durch Planung betroffen (siehe 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom Büro Visualökologie– Anlage 3) 

•	 insgesamt mittlere Empfindlichkeit des Schutzgutes, artenschutzrechtliche Kon-
flikte können durch CEF-Maßnahmen vermieden werden, dennoch erhebliche 
Beeinträchtigungen zu erwarten; 

Pflanzen und ihre Lebensräume 
•	 Wiesenflächen und Äcker durch intensive Nutzung vorbelastet und artenarm 
•	 artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten; 
Boden/ Fläche 
•	 Verlust von Boden durch Bebauung führt zu erheblichen Beeinträchtigungen bei 

diesem Schutzgut; 
•	 Überwiegender Teil des Plangebiets unbebaut und nur gering vorbelastet, daher 

wertvolle Fläche, die nun versiegelt und überplant wird; 
•	 Schutzgut daher insgesamt hoch empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen; Aus-

gleich nur schutzgutübergreifend möglich; 
Wasser 
•	 durch Neuversiegelung erfolgt raschere Ableitung des Regenwassers, Pufferung 

auf privaten Flächen vorgesehen, Retentionsbodenfilter als Vorklärung des Was-
sers für Schwebstoffe; 

•	 Grundwasser und Oberflächengewässer aber nicht wesentlich beeinflusst, da 
Boden bisher auch nur wenig versickerungsfähig; 

•	 Geringe Auswirkungen auf das Schutzgut durch Planung zu erwarten; 
Klima/Luft
•	 ungestörter Luftaustausch durch Siedlungsrandlage;
•	 Plangebiet nur mit geringer Bedeutung für Kaltluftproduktion, angrenzende Sied-

lungsbereich ausreichend durchlüftet und selbst Kaltluftproduktionsflächen;
•	 Schutzgut weist geringe Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen auf, keine 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten; 
Landschaftsbild/Erholung
•	 durch bestehende anthropogene Überformung des Umfelds vorbelastet, aber 

insgesamt Eingriff in bisher unbebaute Landschaft;
•	 Fernwirkung kann durch gute Randeingrünung vermieden werden, neue Siedlung 

insgesamt gut durchgrünt;
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•	 Naherholungsfunktionen werden nicht eingeschränkt; wichtige Wege des Nah-
erholungsnetzes bleiben erhalten und werden teilweise aufgewertet und mit 
Siedlungsbereich verknüpft;

•	 Schutzgut insgesamt wenig empfindlich gegenüber Eingriffen, keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten; 

Mensch
•	 geringe Mehrbelastung von Verkehr und Lärm in angrenzenden Wohngebieten; 

erhebliche Beeinträchtigungen aber nicht zu erwarten; 
Kultur- und Sachgüter
•	 keine vorhanden; 
Wechselwirkungen
•	 keine aufsummierenden Wechselwirkungen vorhanden; 
Sonstige
•	 Regionalplanerische Ziele werden eingehalten.

Artenschutzrechtliche 
Relevanzprüfung

Büro 
Visualökologie

Gutachterliche Prüfung der Habitatpotenziale im Plangebiet sowie Relevanzprüfung 
für seltene und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten 
•	 Brutvögel einzige ggf. betroffene Tiergruppe, dabei 2 Goldammerhabitate, 4 Feld-

lerchenhabitate und einige Blau- und Kohlmeisenhabitate entfallend; CEF-Maß-
nahmen sind durchzuführen; 

•	 Sonstige artenschutzrechtliche Konflikte können von vornherein ausgeschlossen 
werden.

Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher 
Belange 

Regierungspräsi-
dium Freiburg – 
Landesamt für 
Geologie, 
Rohstoffe und 
Bergbau

RP Stuttgart - 
Raumordnung

LRA 
Wasserwirtschaft

LRA 
Landwirtschaft

LRA Naturschutz

Regionalverband 
Ostwürttemberg

•	 Hinweise zu geologischen und bodenkundlichen Grundlagen sowie auf ein er-
forderliches Bodenschutzkonzept; 

•	 Hinweise zu ingenieurgeologischen Themen, wie Ausgangsgestein, Auffüllungen 
usw; Hinweise zur Hydrogeologie;

•	 Bedenken bezüglich Umfang der Flächenausweisung und des zu Grunde liegen-
den Bedarfs; 

•	 Hinweis auf Grundsätze und Ziele der Regionalplanung und deren Einhaltung;

•	 Hinweise auf erforderliche Genehmigung für Entwässerungsplanung; 
•	 Hinweis auf Lage in bestehendem Wasserschutzgebiet; 
•	 Anregungen zu externen Ersatzmaßnahmen sowie zur Eingriffsbewertung beim 

Schutzgut Boden sowie ein erforderliches Bodenschutzkonzept; 

•	 Hinweis zur Abstimmung externer Ersatzmaßnahmen mit der Landwirtschaft und 
Vorschläge zu deren Optimierung;

•	 Bedenken bezüglich des großen Flächenverlustes hochwertiger Bereiche für die 
Landwirtschaft; 

•	 Hinweis auf Ziele und Grundsätze der Regionalplanung; 

•	 Anregungen zu Anpassungen zu den Ersatzmaßnahmen Feldlerche und generell 
zur Umsetzung von CEF-Maßnahmen; 

•	 Eingriffsausgleichsbilanzierung wird akzeptiert, der erforderliche Ausgleich an 
Ökopunkten ist allerdings noch nachzuweisen; 

•	 Bedenken bezüglich Umfang der Flächenausweisung und des zugrunde liegenden 
Bedarfs sowie der erzielten Brutto-Wohndichte;

•	 Hinweis auf Grundsätze und Ziele der Regionalplanung und deren Einhaltung.

Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit

Privat 2 •	 Rückfrage, ob der Erhalt von Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken im 
Bereich des Bebauungsplanes Auchtfeld II, also angrenzend an das Plangebiet, 
gewährleistet ist.

Stellungnahmen zum Vorentwurf können bis zum 5.1.2026 bei der Gemeinde Wört, Hauptstraße 104, 73499 Wört, oder per Mail 
unter info@gemeinde-woert.de abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben.

Wört, den 27.11.2025
Thomas Saur, Bürgermeister

Das Mitteilungsblatt 

ist ein Stück Heimat …
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Wartung Straßenbeleuchtung
Die EnBW ODR führt in KW 50 die turnusmäßige 
Wartung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde 
Wört durch.
Alle Einwohner werden gebeten, defekte Straßen-
lampen bei der Gemeindeverwaltung, Tel. 07964/ 
90080, zu melden.

Anstalt des öffentlichen Rechts -  
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2026 ist der 1.1.2026.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt (ab-
weichender Meldebogenversand für Bienen).
Sollten Sie bis zum 1.1.2026 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich 
auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgeset-
zes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2026 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2026 einen Mel-
debogen.
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:
•	 Pferde
•	 Schweine
•	 Schafe
•	 Hühner
•	 Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind:
!!!Achtung Änderung ab 2026!!!
•	 Bienenvölker ➝ Stichtag 1.5.2026
	 (unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein)
Alle uns bekannten Bienenhalter werden rechtzeitig ange-
schrieben.

Nicht zu melden sind:
•	 Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. 

Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und In-
formationssystem für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u. a.: 
Gefangengehaltene Wildtiere (z. B. Damwild, Wildschweine), 
Esel, Ziegen, Gänse und Enten.
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden 
und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s. o.) vorhanden 
sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die 
Hühner und/oder Truthühner.
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die Mel-
dung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je 
Standort zu melden.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.1.2026 
an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die 
Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informatio-
nen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage 
zum Meldebogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-
bw.de

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu 
Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen 
Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.
Tel. 0711/9673-666; 
E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de

GOA
Grünabfallcontainer schließen zum Monats-
ende – ganzjährige Abgabe auf Wertstoffhö-
fen möglich
Die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirt-
schaftung mbH (GOA) informiert: Die Grünabfall-
container außerhalb der Wertstoffhöfe stehen 

Bürgerinnen und Bürgern nur noch bis Ende November zur Ver-
fügung. Ab Dezember sind die Container bis zum kommenden 
Frühjahr wieder geschlossen.
Die über 50 Grünabfallcontainer im Ostalbkreis nehmen jährlich 
von März bis November Gartenabfälle entgegen. Mit Beginn der 
Wintermonate pausiert dieses Angebot.
Ganzjährige Entsorgungsmöglichkeit auf den Wertstoffhöfen
Wer auch im Winter Grünabfälle entsorgen möchte, kann dies 
weiterhin kostenfrei auf den GOA-Wertstoffhöfen tun. Pro An-
lieferung ist die Menge auf drei Kubikmeter begrenzt. Für größe-
re Mengen stehen die Entsorgungsanlagen Ellert und Reutehau 
zur Verfügung – auch hier ist die Abgabe kostenfrei.
„Mit der saisonalen Schließung der Grünabfallcontainer möchten 
wir die Entsorgung effizient und umweltgerecht gestalten. Die 
Wertstoffhöfe und Entsorgungsanlagen bieten auch in den Win-
termonaten eine verlässliche Anlaufstelle für Gartenabfälle“, er-
klärt die GOA.
Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Standorte finden Sie 
auf www.goa-online.de.

So verhindern Sie festgefrorene Abfälle in der Biotonne: Prak-
tische Tipps für die Wintermonate
Mit Beginn der kalten Jahreszeit kann es nun vermehrt dazu 
kommen, dass Bioabfälle in der Biotonne festfrieren. Dies kann 
dazu führen, dass Tonnen bei der regulären Leerung mit den 
Seitenlader-Fahrzeugen nicht vollständig entleert werden kön-
nen. Die GOA bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger um Mit-
hilfe, um eine reibungslose Abfallentsorgung auch im Winter zu 
gewährleisten.
Herausforderung: Festgefrorene Abfälle erschweren die Lee-
rung
Gerade bei Minusgraden kommt es häufig vor, dass feuchte Bio-
abfälle an den Innenwänden der Tonne anfrieren. Die Folge: Trotz 
regulärer Leerung bleibt ein Teil des Inhalts in der Tonne zurück. 
Die GOA weist darauf hin, dass dies kein technischer Defekt ist, 
sondern eine witterungsbedingte Herausforderung, die alle Haus-
halte betreffen kann.
Tipps der GOA: So vermeiden Sie festgefrorene Bioabfälle
•	 Papier als Schutzschicht: Legen Sie den Boden der Biotonne 

mit etwas Zeitungspapier oder Eierkartons aus, um Feuchtigkeit 
aufzufangen und das Festfrieren zu verhindern.

•	 Abfälle einwickeln: Wickeln Sie feuchte Bioabfälle in etwas 
Zeitungspapier ein, bevor Sie sie in die offiziellen GOA-Papier-
beutel geben.

•	 Tonne geschützt aufstellen: Stellen Sie die Biotonne mög-
lichst windgeschützt und frostfrei, zum Beispiel an eine Haus-
wand oder in die Garage.

•	 Deckel geschlossen halten: Achten Sie darauf, dass der Deckel 
immer gut schließt, um das Eindringen von Schnee und Regen 
zu vermeiden.

„Mit diesen einfachen Maßnahmen können Bürgerinnen und 
Bürger dazu beitragen, dass die Biotonne auch im Winter zuver-
lässig geleert werden kann. So können wir alle gemeinsam dazu 
beitragen, dass die Abfuhr auch bei Minusgraden reibungslos 
funktioniert“, so die GOA.
Weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf der Website der GOA.
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Frostschutz von Hauswasserleitungen 
und Hauswasserzählern

Alle Wasserabnehmer werden darauf hinge-
wiesen, die Wasserleitungen vor Frost zu 
schützen.
Bekanntlich sind alle Kosten, die durch Frost-
schäden an den Wasseranschlüssen und 
Wasserzählern entstehen, von den Anschluss-

nehmern selbst zu tragen.
Um Wasserleitungen mit Eintritt der Kälte vor Einfrieren zu 
schützen, bitte beachten:
	–	 In Kellern oder in der Nähe von Wasserzählern und Was-

serleitungen Türen und Fenster immer geschlossen hal-
ten.

	–	 Undichte Stellen im Mauerwerk, beschädigte Fenster-
scheiben, schlecht schließende Kellertüren usw. recht-
zeitig instand setzen lassen.

	–	 Garten- und Sommerleitungen in bewohnten, frostgefähr-
deten Räumen rechtzeitig abstellen und entleeren.

	–	 Absperrventile in Kellern und Anwesen sind auf ihre 
Dichtheit zu prüfen.

	–	 Wichtig ist, sich von der Dichtheit der Hauptabsperrvor-
richtung im Keller zu überzeugen.

	–	 Wasserzähler und Zuleitungsrohre in nicht frostsicheren 
Räumen, vor und hinter den Wasserzählern mit Isolierstoff 
umhüllen.

	–	 Bei noch nicht bezogenen Neubauten auf einen ausrei-
chenden Schutz der Bauwasserzähler achten.

Kontrolle von Hauswasserzählern
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, auch re-
gelmäßig den Zählerstand Ihres Wasserzählers zu überprüfen. 
Rohrbrüche, tropfende Wasserhähne, kaputte WC-Spülungen 
können zu einem erhöhten Wasserverbrauch führen. Folge 
ist deshalb auch eine erhöhte Wasserverbrauchsrechnung.
Bitte überwachen Sie regelmäßig Ihre Wasserverbrauchs-an-
lage, ob Ihr Wasserverbrauch auch stimmt.

Notdienste

Apotheken-Notdienst
Die Römer-Apotheke erreichen Sie zu den Öffnungszeiten unter 
der Tel.-Nr. 09853/1700 bzw. unter der Fax-Nr. 09853/4421.
Die nachfolgenden Apotheken sind zu den angegebenen Tagen 
dienstbereit:
Samstag, den 29.11.2025: Apotheke am Forst, Dentlein am Forst
Sonntag, den 30.11.2025: Apotheke im Kaufland, Ellwangen

Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet am da-
rauf folgenden Vormittag um 8.30 Uhr.

Notdienste
Notruf				    112
Polizei				    110
Polizei Tannhausen		  07964/330001
Feuerwehr			   112
Wasserwerk Wört			  07964/33177-20

EnBW ODR Ellwangen
Störungsnummer Strom		  07961/9336-1401
Störungsnummer Gas		  07961/9336-1402

Katholische Sozialstation St. Elisabeth
Pflegebereich Tannhausen, Industriestraße 24
Tel. 07964/331731-0, Fax 07964/331731-33

Frauennotruf-Telefon
Bundesweites, kostenloses Frauennotruftelefon:
Rund um die Uhr erreichbar, unter Tel. 0800/0116016. Kom-
petente Ansprechpartnerinnen sind für Frauen in Not jederzeit 
ansprechbar.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notarzt	 112
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116 117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten 
Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116 117 oder online 
über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Aalen
Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag	 18.00 – 21.00 Uhr
Dienstag	 18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch	 16.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag	 18.00 – 21.00 Uhr
Freitag	 16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag und 
Feiertag 	 8.00 – 21.00 Uhr

Weitere Information
In der Notfallpraxis wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst an-
geboten.

Kinderärztlicher Dienst
Samstag	 9.00 – 20.00 Uhr
Weitere Information: In der Allgemeinärztlichen Bereitschafts-
praxis Aalen wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst angeboten.

Bereitschaftspraxis am Stauferklinikum 
Schwäbisch Gmünd
Öffnungszeiten:
Montag	 18.00 – 22.00 Uhr
Dienstag	 18.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch	 16.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag	 18.00 – 22.00 Uhr
Freitag	 18.00 – 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, 
Feiertag und Brückentag 	10.00 – 22.00 Uhr

Bereitschaftspraxis am Stauferklinikum 
Schwäbisch Gmünd (Kinder)
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und 
Feiertagen	   9.00 – 20.00 Uhr

Bereitschaftspraxis am Klinikum Crailsheim
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und 
an Feiertagen: 	 10.00 – 18.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszeiten der Bereit-
schaftspraxen oder können aus medizinischen Gründen die 
Praxis nicht aufsuchen, wählen Sie bitte die neue bundesein-
heitliche Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr, bis 
Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 8.00 Uhr,
übrige Werktage 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages)
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Schulnachrichten

Adventsfenster in unserer Gemeinde ✬
Ein Lichtblick im Advent 

Auch in diesem Jahr verwandelt sich unsere Gemeinde wieder in einen

Hier finden Sie die diesjährige Übersicht der erleuchteten Fenster:

Liebe Gemeindemitglieder,
Auch in diesem Jahr verwandelt sich 
unsere Gemeinde wieder in einen 
wunderschönen, leuchtenden Ad-
ventskalender! Es ist eine lieb ge-
wonnene Tradition, die uns in der oft 
hektischen Vorweihnachtszeit eine 
besondere Gelegenheit schenkt, in-
nezuhalten, Nachbarn zu treffen und 

die Gemeinschaft zu pfl egen.
Wir danken allen Familien, die mit viel Liebe und Kreativität 
ihr Zuhause für uns öffnen. Freuen Sie sich auf einzigartige 
und festlich geschmückte Adventsfenster, die uns Tag für Tag 
der Heiligen Nacht näherbringen.
Hier fi nden Sie die diesjährige Übersicht der erleuchteten 
Fenster:
30.11 Hauptstraße 72 (Carport oben)
1.12 Hauptstraße 92
2.12 Am Vogelfeld 24
3.12 Hauptstraße 86 
4.12 Rosenweg 2
5.12 Lilienweg 20
6.12 Konradsbronner Straße 15
7.12 Hauptstraße 70
8.12 Lilienweg 1
9.12 Lerchenstraße 8
10.12 Am Vogelfeld 27
11.12 Am Vogelfeld 14 (hinterm Haus)
12.12 Am Mühlbuck 24
13.12 Am Mühlbuck 28
14.12 Im Auchtfeld 30
15.12 Talblick 2 
16.12 Tulpenweg 5
17.12 Im Auchtfeld 13
18.12 Schulstraße 10
19.12 Am Mühlbuck 35
20.12 Lilienweg 30
21.12 Lilienweg 9
22.12 Am Mühlbuck 22

Eine schöne Adventszeit wünscht Marina Vaas, Elternbeirat 
Kindertagesstätte Stromboli

Konrad-Biesalski-Schule

Herzliche Einladung zum Weih-
nachtsmarkt an der KBS
Wenn es in der Schulaula nach Punsch und Plätz-
chen duftet, dann ist Weihnachtsmarkt an der 
Konrad-Biesalski-Schule. Schüler*innen präsentie-

ren mit ihren Lehrer*innen verschiedene weihnachtliche Produk-
te, die sie im Unterricht hergestellt haben: von Weihnachtskarten, 
über Dekoartikel bis hin zu kleinen essbaren Köstlichkeiten.
Wir laden alle Eltern, Verwandte, Freunde und Gemeindemit-
glieder am Dienstag, 9.12.2025, von 11.00 – 15.00 Uhr an die 
KBS ein, um nachhaltig Weihnachtsshopping zu betreiben.
Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr wieder der Eltern-
beirat mit einem Grillwurst- und Leberkäs-Verkaufsstand. Der 
Erlös wird natürlich den Schüler*innen zugute kommen.
Weitere Informationen:
Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH
Stefanie Fensterer
Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 07964/9004310, Fax 07964/9004900
E-Mail: stefanie.fensterer@reha-suedwest.de

Eggenroter Hausfrauen kommen nach Wört!
Von Herzen lachen für den guten Zweck – da kommen einem 
gleich die Eggenroter Hausfrauen in den Sinn. Im März 2026 
gastieren sie in Wört.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter Tel. 01801/
116 116 (0,039 Euro/Min.). Weitere Informationen fi nden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittel-
baren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker errei-
chen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800/
00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von apo-
theken.de fi nden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene Apo-

theke. Abends oder am Wochenende fi nden Sie Apotheken mit 
Nachtdienst, Wochenendbereitschaft oder Sonntagsdienst.

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft

Hospizdienst Ellwangen – Begleitung Schwerstkranker, 
Sterbender und ihrer Angehörigen
Information und Beratung in der Freigasse 3 in Ellwangen, 
Tel. 07961/9695432
Einsatzleitung Tel. 0162/7641044
Unser Dienst ist kostenlos.
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Der Förderverein der Konrad-Biesalski-Schule e. V. lässt sich ger-
ne was einfallen, um Spendengelder für seine Projekte zu sam-
meln. 2024 holte er das Comedy-Duo Hillus Herzdropfa nach 
Wört – nun werden die Eggenroter Hausfrauen am Freitag, den 
20. März 2026, auf der Bühne der Gemeindehalle stehen! Denn 
nach fast zehn Jahren Pause steht die Laienschauspieltruppe um 
Frontfrau Petra Mayer wieder im Rampenlicht. Mit ihrem völlig 
neuen, sechsten Programm werden die Damen (und Herren) mit 
Dorftratsch und Slapstick die Lachmuskeln der Zuschauer strapa-
zieren – garantiert!
Liebe Fangemeinde der Schwäbischen Kleinkunst – notieren Sie 
sich den Termin in ihren Kalendern! Einlass zum Gastspiel der 
Eggenroter Hausfrauen in Wört am 20. März 2026 ist um 
18.00 Uhr, Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Der Förder-
verein verköstigt die Gäste vor Beginn und in der Pause mit 
schwäbischen Leckereien und Getränken.
Wie immer bei den Eggenroter Hausfrauen wird kein Eintritt ver-
langt, jedoch um eine Spende gebeten. Lachen und dabei was 
Gutes tun – was gibt´s schon Besseres?

Informationen über alle Vollzeitschulen, 
schulischen Berufsausbildungen und Weiter-
bildungsangebote an beiden beruflichen 
Schulen des Kreisberufsschulzentrums Ell-
wangen am Donnerstag, 4. Dezember 2025, 
um 19.00 Uhr
Die beiden beruflichen Schulen am Kreisberufsschulzentrum Ell-
wangen, die glp Ellwangen – Berufliche Schule für Gesundheit, 
Labor & Pflege und die techma Ellwangen – Berufliche Schule für 
Technik & Management, Berliner Str. 19, informieren am Don-
nerstag, 4.12.2025, um 19.00 Uhr über verschiedene schulische 
Ausbildungen.
Vorgestellt werden:
An der glp Ellwangen: zum Abitur führendes 3-jähriges Sozial- 
und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium mit dem Profil 
„Gesundheit und Biologie“, der mittlere Bildungsabschluss an 
den 2-jährigen Berufsfachschulen „Hauswirtschaft und Ernäh-
rung“ und „Gesundheit und Pflege“, die 2-jährigen Berufskollegs 
für Chemisch-technische Assistent*innen, Umweltschutztechni-
sche Assistent*innen und Pharmazeutisch-technische Assis-
tent*innen, das 1-jährige Berufskolleg „Gesundheit und Pflege“ 
sowie die Altenpflegehelfer*in (1- und 2-jährig) und Pflegeberu-
fe (Aus- und Weiterbildung)
An der techma Ellwangen: zum Abitur führendes 3-jähriges 
Technisches Gymnasium mit dem Profil „Gestaltungs- und Medi-
entechnik“, mittlerer Bildungsabschluss an den 2-jährigen Berufs-
fachschulen „Metalltechnik“ und „Wirtschaft“, die 1-jährigen Be-
rufsfachschulen (Fertigungstechnik/Kfz/SHK/Metallbau), das 
1-jährige Berufskolleg Technik, die 1-jährigen kaufmännischen zur 
Fachhochschulreife führenden Berufskollegs I und II und das 
1-jährige Berufskolleg nach kaufmännischer Ausbildung zum Er-
werb der Fachhochschulreife.
Schülerinnen, Schüler, Eltern und Interessierte sind herzlich ein-
geladen.
Infos auch über die beiden Sekretariate:
glp Ellwangen, Berliner Straße 19, 73479 Ellwangen, Tel. 07961/ 
8726500, info@glp-ellwangen.de, www.glp-ellwangen.de
techma Ellwangen, Berliner Straße 19, 73479 Ellwangen, Tel.  
07961/872 6000, info@techma-ellwangen.de, www.techma-ell-
wangen.de

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
St. Nikolaus Wört

Öffnungszeiten Pfarrbüro Wört:
Dienstag, 9. Dezember 2025
17.00 – 18.30 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro Stödtlen:	
Montag, 9.00 – 11.00 Uhr, Freitag, 8.00 – 10.00 Uhr
E-Mail: SE.Virngrund-Ost@drs.de, Tel. 07964/459

In dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten (Todesfall, 
Krankensalbung, Beichte u. a.) wenden Sie sich bitte entspr. 
an Pfarrer Kimmerle oder Vikar Heupel.
KW 48	 24. November 2025 - 30. November 2025
	 Vikar Heupel, Tel. 0178/6813638 
KW 49	 1. Dezember 2025 - 7. Dezember 2025
	 Pfr. Kimmerle, Tel. 0151/54011566

Bei Notfällen für Sie an allen Tagen (außer Montag) telefo-
nisch zu erreichen.
E-Mail: jens.kimmerle@web.de oder andreas.heupel@drs.de

Donnerstag, 27. November 2025
	17.00 Uhr Fatima-Rosenkranz (Schwesternhaus)
Sonntag, 30. November 2025 – 1. Adventssonntag 
Kollekte: Für unsere Kirchensanierung
	 9.00 Uhr	  heilige Messe (Aussegnungshalle)
	 	 Für die Verst. der Kirchengemeinde
		  + Andreas Weidenbacher (Jtg.)
		  + Karl Hauber
	18.30 Uhr	 in Stödtlen: Konzert „Viva Voce“
Dienstag, 2. Dezember 2025
	18.00 Uhr Schülermesse (Pfarrsaal)
Donnerstag, 4. Dezember 2025
	17.00 Uhr	 Fatima-Rosenkranz (Schwesternhaus)
Freitag, 5. Dezember 2025
	17.00 Uhr	 eucharistische Andacht (Aussegnungshalle)
Samstag, 6. Dezember 2025 – Patrozinium
– zum 2. Adventssonntag
Kollekte: Für Kirchensanierung St. Nikolaus
	15.30 Uhr	 Tauffeier (Martin-Luther-Kirche): Leano Polygenis
	17.00 Uhr	 heilige Messe (Martin-Luther-Kirche)
		  + Karl und Sophie Raab mit Söhnen Karl und Eugen
		  + Alois und Josefine Gmeiner mit Sohn Alois
		  + Anna und Sylwester Hierholcz
		  + Hedwig Deißler
Sonntag, 7. Dezember 2025
	11.30 Uhr	 Tauffeier in Stödtlen: Jonathan Friedrich
	18.00 Uhr	 Andacht (Schwesternhaus)

Bitte beachten Sie aktuelle Aushänge über versch. Aktionen 
im Schaukasten!

Weitere Gottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit
Ellenberg	 Sonntag, 30. November 2025
	   9.00 Uhr heilige Messe
Wört 	 Sonntag, 30. November 2025
(Aussegnungshalle)	  9.00 Uhr heilige Messe
Stödtlen	 Sonntag, 30. November 2025
	 10.30 Uhr heilige Messe
Tannhausen	 Sonntag, 30. November 2025
	 10.30 Uhr heilige Messe

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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Info ... Messintentionen zum Jahreswechsel
Intentionen, welche bis 18. Januar 2026 gewünscht sind, 
können gerne bis spät. 12. Dezember im Pfarrbüro per-
sönlich oder unter Tel. 07964/459 abgegeben werden. Spä-
tere Wünsche können aufgrund der Verlagsferien nicht mehr 
berücksichtigt werden. Bitte um Beachtung!
Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit

Herzliche Einladung zum Abend der Versöhnung:
in Tannhausen am 7. Dezember 2025 – 18.00 Uhr,
in Ellenberg am 14. Dezember 2025 – 18.00 Uhr.
Auch in diesem Jahr werden die üblichen Bußfeiern ersetzt.
Am Abend der Versöhnung hat man verschiedene Angebote, 
sich auf Weihnachten entsprechend vorzubereiten. Es ist ein 
Abend zum persönlichen Blick auf das eigene Leben – ver-
bunden mit der Frage „Kann das Christkind in mein Leben 
kommen?“. Neben Impulsen, einer adventlichen Musik, 
stillen Zeiten und eucharistischer Anbetung wird ausdrück-
lich auf die Möglichkeit zum Empfang des Sakramentes der 
Versöhnung hingewiesen.

Krankenkommunion (Krankenbeicht)
Dienstag, 9. Dezember 2025, ab 11.00 Uhr in Wört/Breitenbach
Mittwoch, 10. Dezember 2025, ab 10.30 Uhr Stödtlen
Mittwoch, 10. Dezember 2025, ab 10.30 Uhr Tannhausen
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit zum Empfang der hl. Kom-
munion und Beichte im Advent anbieten. Wenn Sie es wünschen, 
dürfen Sie dazu gerne Ihre Angehörigen im Pfarrbüro bis spät. 
Montag, 1. Dezember – 11.00 Uhr unter Tel. 07964/459 an-
melden.

Ökumenisches Hausgebet im Advent
Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden am Mon-
tag, 8. Dezember 2025, um 19.30 Uhr mit Glockengeläut zum 
ökumenischen Hausgebet im Advent ein.
Für viele ist das Hausgebet zu einer guten Gewohnheit in den 
Tagen vor Weihnachten geworden. Gerade in diesem von Kriegen 
und Krisen gezeichneten Jahr wollen wir miteinander beten. La-
den Sie dazu gerne Freunde, Bekannte und auch fremde Perso-
nen ein, um das Hausgebet gemeinsam zu feiern.
Ein adventlich geschmückter Raum und die Bereitschaft einer 
Person, das Hausgebet zu leiten, sind gute Voraussetzungen für 
ein gelingendes Zusammensein.
Ein Vorschlag zur Gestaltung des Hausgebets liegt für Sie in 
der Kirche aus.

Wir stehen vor einschneidenden Veränderungen …
Mit dem Prozess „Seelsorge in neuen Strukturen“ hat unser Bi-
schof Dr. Klaus Krämer längst überfällige Schritte eingeleitet. 
Dieser Prozess wird in den kommenden vier Jahren große Ver-
änderungen für unsere Gemeinden mit sich bringen. Viele Fragen 
stehen im Raum, Verunsicherung macht sich breit, zumal unter-
schiedliche – zum Teil falsche! – Informationen der Presse und 
Gesprächen mit Gemeindegliedern aus Nachbargemeinden zu 
entnehmen sind. Der Diözesanrat – oberstes Entscheidungsgre-
mium unserer Diözese, das mit abgeordneten (Laien-)Räten aus 
allen Dekanaten besetzt ist – wird in seiner Sitzung am 28./29.11. 
den Rahmen für die anstehenden Veränderungen beschließen.
Damit alle Gemeindeglieder die Möglichkeit haben, sich über den 
gegenwärtigen Stand und die Ziele dieses Prozesses umfassend 
informieren zu können, laden wir herzlich ein zu einem zentralen 
Informations-Vortrag zum Prozess

„Seelsorge in neuen Strukturen“
Sonntag, 18. Januar 2026,

14.00 Uhr, Lias-Halle Stödtlen

ROM – DIE EWIGE STADT … erwartet uns!
Herzliche Einladung zur ersten Wallfahrt 

unserer Seelsorgeeinheit 
Vom 3. - 11. Mai 2026 wollen wir die „Ewige Stadt“ mit ihren 
reichen Glaubens- und Kulturschätzen besuchen.
Ein moderner Reisebus bringt uns über Nacht in die antike Metro-
pole, wo wir im ruhig gelegenen Hotel CASA TRA NOI unweit des 
Vatikans Unterkunft beziehen.
Geplant sind Besichtigungen des klassischen, des kirchlichen und 
des weltlichen Roms, wobei genügend Zeiträume zur eigenstän-
digen Erkundung dieser einmaligen Stadt vorgesehen sind.
Auch eine Papst-Audienz auf dem Petersplatz darf dabei nicht 
fehlen.
65 Plätze stehen zur Verfügung.
Eingeladen sind grundsätzlich alle Gemeindeglieder unserer vier 
Kirchengemeinden.
Die Kosten für Fahrt, Unterkunft (Halbpension), Reiseleitung und 
einem Teil der Eintrittsgelder belaufen sich auf 1045,- Euro/Per-
son im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag 150,- Euro).
Anmeldezeitraum (telefonisch, per E-Mail oder persönlich) im 
Pfarrbüro Stödtlen: 12.01. – 13.02.2026
Sollte die Nachfrage die zur Verfügung stehenden Plätze über-
schreiten, entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen An-
meldungen.
Auf eine eindrucksvolle Wallfahrt freut sich
Ihr Pfarrer Jens Kimmerle

Man muss Zustimmung 
für seine Arbeit suchen, nicht Beifall.
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�  
Aus beiden  

Kirchengemeinden ...

Orangenaktion in Wört
Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder die 
beiden Wörter Kirchengemeinden an der Oran-
genaktion des Evangelischen Jugendwerkes 
Württemberg (ejw). Mit der diesjährigen Ak-
tion werden die CVJM-Schulen für Flücht-

lingskinder im Sudan unterstützt. Gegen eine Spende erhalten 
Sie biologische Orangen und tragen somit bei, für die Flüchtlings-
kinder bessere Chancen auf Ausbildung, Arbeit und ein selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Zusätzlichen werden in die-
sem Jahr auch Schoko-Nikoläuse verkauft.
Die Orangenaktion findet am 1. Advent (30. November) im 
Anschluss an den evangelischen und katholischen Gottes-
dienst statt.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Orangenaktion unterstützen!
Die evangelische und katholische Kirchengemeinde

Jugendgruppe backt 
für einen guten Zweck!  

 

Am Samstag, 29.11.2025 wollen wir gemeinsam 
um 09.30 Uhr im Pfarrhaus Wört Plätzchen backen, 
welche wir am Sonntag nach der Messe verkaufen. 

Sei dabei, lass uns gemeinsam Spaß haben,            
den Duft von frisch gebackenen Plätzchen genießen 

und gleichzeitig etwas Gutes tun.                              
Wir freuen uns auf dich! 

         Euer Jugendgruppen-Team 

Bitte bringe eine Küchenschürze mit! 

 

Evangelische Kirchengemeinde Wört
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mittwoch von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Telefon: 07964/527
E-Mail: gemeindebuero.woert@elkw.de
Homepage: www.woert-evangelisch.de

Pfarrerin Schuster erreichen Sie unter
Mobil: 0172/3225230
E-Mail: pfarramt.woert@elkw.de 

Mittwoch, 26. November 2025
	14.45 Uhr	 Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 27. November 2025
	16.30 Uhr	 Probe ökumen. Kinderchor
Freitag, 28. November 2025
	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe
Sonntag, 30. November 2025 – 1. Advent
	 9.30 Uhr	 Gottesdienst mit Taufe von Milano Müller aus Wört 

und Vorstellung der KBS-Konfirmanden (Pfarrerin 
Schuster). Der Posaunenchor wirkt mit.

		  Die Kinderkirchkinder nehmen zu Beginn teil und 
gehen dann ins Gemeindehaus. Dort Proben sie für 
das Krippenspiel.

		  Das Opfer ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt.
		  Im Anschluss an den Gottesdienst findet die „Oran-

genaktion“ statt.
		  Thema des Gottesdienstes: Siehe, dein König kommt 

zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. – Sacharja 9,9
Montag, 1. Dezember 2025
	10.00 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus
Mittwoch, 3. Dezember 2025
	14.45 Uhr	 Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 4. Dezember 2025
	16.30 Uhr	 Probe ökumen. Kinderchor
Freitag, 5. Dezember 2025
	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe

Kalenderbestellung
Losungsbücher und Kalender für 2026 können im Anschluss an 
die nächsten Gottesdienste oder telefonisch im Pfarrbüro (07964 
527) bestellt werden, bitte bis Sonntag, 30. November 2025.

 
BEKANNTGABE DER WAHL
Evangelische Kirchengemeinde Wört
Am Sonntag, 30. November 2025, finden die Wahlen zum Kir-
chengemeinderat und zur Landessynode statt. Wir rufen alle auf, 
an der Wahl teilzunehmen. Wer bisher noch keine Bescheinigung 
über die Aufnahme in die Wählerliste als Wahlausweis erhalten 
hat, wolle sich bis spätestens Donnerstag, 27. November 2025, 
18.00 Uhr melden.
Am Wahltag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst. Im Anschluss an 
den Gottesdienst kann im evangelischen Gemeindehaus in der 
Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr gewählt werden.
Jedes Gemeindeglied stimmt in dem Abstimmungsbezirk ab, in 
dem es in die Wählerliste aufgenommen worden ist. Die ausgege-
benen Wahlausweise sollen zur Abstimmung mitgebracht werden.
Wird von der Briefwahl Gebrauch gemacht, so werden die aus-
gefüllten Briefwahlunterlagen dem Wahlausweis, der zugleich 
Briefwahlschein ist, zusammen mit der Versicherung über die 
persönliche Kennzeichnung beigefügt.
Die Entgegennahme von Wahlbriefen erfolgt durch das geschäfts-
führende Pfarramt, Am Vogelfeld 7, 73499 Wört.
Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 15.00 Uhr beim 
Ortswahlausschuss eingegangen sein. Einzelheiten zur Briefwahl 
sind auf dem Briefwahlschein erläutert.
Es sind in unserer Gemeinde 9 Kirchengemeinderäte zu wählen. 
Bei der Wahl zum Kirchengemeinderat hat jeder Wähler 9 Stim-
men. Hierfür wurden aus der Gemeinde die folgenden Gemeinde-
glieder vorgeschlagen, die auf den Stimmzetteln aufgeführt sind:

Wahlvorschlag I:
Ines Bast, Hausfrau, Wört-Bösenlustnau
Sigrid Chrestin, Gartenbautechnikerin, Wört-Brombach
Petra Fischer, Floristin, Ellenberg
Andreas Hankele, Maurer, Wört
Noemi Jakob, Hebamme, Ellenberg
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Manuela Lindenmeier, Techn. Zeichnerin, Wört-Dürrenstetten
Helga Nagler, Hausfrau, Wört-Hirschhof
Friedrich Schürlein, Maurer, Wört-Dürrenstetten
Tanja Wastensteiner, Kinderpfl egerin, Wört-Dürrenstetten

Bei der Wahl zur Landessynode gehört unsere Gemeinde zum 
Wahlkreis 8 Ostalb-Heidenheim, in dem 3 Laien und 2 Theo-
logen und je ein Ersatzmitglied zu wählen sind. Ersatzmitglieder 
für die Landessynode sind diejenigen, die nach den gewählten 
Synodalen die meisten Stimmen erhalten haben. Bei der Wahl 
zur Landessynode hat jeder Wähler für Theologen 2 Stimmen und 
für Laien 3 Stimmen. Hierfür stehen Bewerber aus folgenden 
Wahlvorschlägen zur Wahl:
Wahlvorschlag I:  Evangelium und Kirche
als Laien: Anselm Krehn, Arbeitserzieher, Giengen
als Theologen: Kevin Stier-Simon, Pfarrer, Aalen

Wahlvorschlag II:  Kirche für morgen
als Laien: Ralf Walter, Missionsreferent, Herbrechtingen

Wahlvorschlag III:  Offene Kirche
als Laien: Regina Haslop, Logopädin, Heidenheim
als Theologen: Manfred Metzger, Pfarrer, Aalen

Wahlvorschlag III:  Lebendige Gemeinde
als Laien: Lorena Mack, Jugendreferentin, Sontheim
  Martin Klaiber, Architekt/Geschäftsführer, 

Schwäbisch Gmünd
als Theologen: Christoph Hillebrand, Pfarrer, Dettingen

Bei beiden Wahlen können nur die in den Wahlvorschlägen ge-
nannten Bewerber gewählt werden. Die Einzelheiten des Wahl-
vorgangs sind auf den Stimmzetteln erläutert. 
Wir bitten die Gemeindeglieder, an der Wahl teilzunehmen 
und ihrer in Fürbitte zu gedenken.

Krippenspiel
Alle Kinder sind herzlich 

eingeladen mitzumachen!

Probetermine:

Die Aufführung findet an Heiligabend,
24. Dezember 2025 um 16.00 Uhr statt.

1. Probe: Sonntag, 30. Nov. 2025 - 09.30 Uhr
2. Probe: Sonntag, 07. Dez. 2025 - 09.30 Uhr
3. Probe: Sonntag, 14. Dez. 2025 - 09.30 Uhr
4. Probe: Samstag, 20. Dez. 2025 - 10.00 Uhr

Die Aufführung findet an Heiligabend,
24. Dezember 2025 um 16.00 Uhr statt.

Dienstag, 23. Dez. 2025 - 16.00 Uhr

Zu den ersten drei Proben treffen 
wir uns erst in der Kirche.

Die vierte Probe findet dann 
direkt im ev. Gemeindehaus statt.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Kiki-Team

Generalprobe:

Vereinsmitteilungen

Jungschar
Dienstag, 2.12.2025
Lasst euch überraschen beim Brettspiel 
Roulette.

Wörter Musikanten/Musikverein Wört
Freitag, den 28.11.2025
20.00 Uhr Musikprobe im Mehrzweckraum der 
Turnhalle
Samstag, den 29.11.2025
17.30 – 18.15 Uhr spielen auf dem Weihnachts-
markt in Dinkelsbühl

16.45 Uhr Abfahrt am Dorfplatz
Freitag, den 5.12.2025
18.45 Uhr Abfahrt am Dorfplatz zum Ständchen
20.00 Uhr Musikprobe im Mehrzweckraum der Turnhalle
Samstag, den 6.12.2025
18.00 Uhr Weihnachtsfeier im Gasthof Goldene Rose

Frauenchor Wört e. V.

Viertel vor Acht
Die nächste Chorprobe fi ndet am 
Dienstag, 2.12.2025, um 19.45 Uhr 
im Vereinsraum der Gemeindehalle 
statt.

Concordia Wört 
Gemischter Chor
Nächste Singstunde
Donnerstag, 27.11.2025, um 19.30 Uhr in der Turn-
halle

Generalversammlung
Vorstand Martina Grimm konnte in der am 7. November statt-
gefundenen Generalversammlung Frau Sabina Häbich als Ver-
treterin von BÜ Thomas Saur begrüßen. In einer Gedenkminute 
wurde dem im Juni verstorbenen Ehrenmitglied Eugen Deeg 
gedacht.
In ihrem Jahresbericht konnte sie auf ein ereignisreiches Jahr 
zurückblicken und ging lediglich auf einige Highlights des Ver-
einsjahres ein.
Schriftführer Alois Linder erinnerte in seinem Jahresrückblick ge-
wohnt ausführlich an die zahlreichen Aktivitäten des Chores, 
wobei er als Höhepunkte das erstmals aufgeführte Adventskon-
zert, und das Frühjahrskonzert des Liederkranzes Stödtlen her-
vorhob.
Kassierer Andreas Maier, dem von den Kassenprüfern Martin 
Deeg und Klaus Lingel eine gewissenhafte Kassenführung be-
scheinigt wurde, konnte von zufriedenstellenden fi nanziellen Ver-
hältnissen berichten.
Alexander Köder als Leiter der Theaterabteilung gab einen kurzen 
Rückblick über die Aktivitäten der Theatergruppe das Jahr über 
und erinnerte an die beiden erfolgreichen Theateraufführungen 
zu Jahresbeginn.
Sabrina Häbich überbrachte die Grüße von BM Thomas Saur. Sie 
bekräftigte, dass die Concordia ein fester, wichtiger und aktiver 
Bestandteil der Gemeinde und eine Bereicherung des kulturellen 
Dorfl ebens sei und bedankte sich dafür seitens der Gemeinde.

Vergebung
ändert nie deine Vergangenheit, 
aber bereichert deine Zukunft.
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Nach der Entlastung der Vorstandschaft ergaben die anschließend 
von Sabrina Häbich geleiteten Wahlen keine Äderungen in der 
Vereinsführung. Vorstand Martina Grimm, Schriftführer Alois Lin-
der und Beisitzerin Birgit Regner wurden einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt. Als neuer Notenwart wurde Michael Vaas von 
der Versammlung gewählt.
Nachdem keine Anträge gestellt wurden, beschloss Vorstand 
Martina Grimm mit dem Dank an die Gemeinde für deren Unter-
stützung, bei ihren Vorstandskollegen für die harmonische Zu-
sammenarbeit, bei den beiden Musikern Andi und Josef und 
besonders bei Vizechorleiter Michael Häbich eine harmonische 
Generalversammlung.

Kleinkünstlermarkt des Nepalteams der Concordia Wört
Bei teilweise eisigen Temperaturen fand am vergangenen Wo-
chenende wieder der schon traditionelle Kleinkünstlermarkt des 
Nepalteams der Concordia Wört statt.

Wieder gab es ein reichhaltiges Angebot an Advents- und Weih-
nachtsdekorationen, Bildern und sonstigen Kunstwerken zu be-
staunen und natürlich auch zu kaufen. Schon allein die Krippen-
ausstellung von Franz Jungwirth war einen Besuch wert.
Der Erlös dieses Marktes geht an den Verein „Zukunft für Nepal 
Ostwürttemberg“ der in diesem armen Land beim Aufbau von 
Waisenhäusern, Schulen und Ausbildungsstätten hilft. Die Spen-
denaktion läuft noch bis Ende des Jahres.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Künstlern, allen Helfern, 
bei Familie Fuchs, der Hospitalverwaltung Dinkelsbühl Herrn 
Benninger sowie bei allen Spendern und Käufern.
Wir wünschen eine schöne Adventszeit
Das Nepalteam der Concordia Wört

Concordia Wört – Theatergruppe
Einladung zum Theater in Wört
Die Theatergruppe und die Concordia Wört laden zu den Theater-
aufführungen „Die Hochzeits(ver)planer!“ ganz herzlich ein. Die 
Aufführungen fi nden am

Sonntag, 4. Januar 2026, und 
Montag, 5. Januar 2026,

jeweils um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Wört statt. Einlass ab 
18.00 Uhr. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.
Kinder- und Seniorenvorstellung am Sonntag, 4. Januar 2026, um 
13.00 Uhr.
Kartenvorverkauf: Samstag, 6.12.2025, ab 18.30 Uhr auf dem 
Wörter Weihnachtsmarkt am Sportgelände. Ab Montag, 8.12.2025, 
im Edeka Wört.
Wir weisen darauf hin, dass keine telefonische Kartenreservierung 
möglich ist.

Bächles Wächter Wört

SV Wört

Altpapiersammlung 
durch den Sportverein Wört
In der Zeit von Donnerstag, den 27. Novem-
ber 2025, 10.00 Uhr, bis Freitag, den 28. No-
vember 2025, 17.00 Uhr, wird auf dem Park-
platz beim Kleinspielfeld an der Dinkelsbühler Straße ein 
Container für Altpapier aufgestellt.
Die Haushaltungen werden gebeten, das angefallene Alt-
papier – und nur dieses – und kein Plastik, keine Metall-
teile, beispielsweise Klammern von Kartonagen, in den Con-
tainer zu verbringen.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Altpapier wieder 
mitgenommen werden muss, wenn der Container bereits 
voll oder entfernt worden ist. Bitte keine andere Wertstoffe 
in den Container werfen, da sonst das Sammeln eingestellt 
wird.
Der Container wird am Freitag, den 28. November 2025, 
um 17.00 Uhr geschlossen.

Abt. Fußball
Die nächsten Spiele
Sonntag, 30.11.2025, 12.30 Uhr
SV Lippach II – SV Wört II
Sonntag, 30.11.2025, 14.30 Uhr
SV Lippach – SV Wört



16 Nummer 48
Donnerstag, 27. November 2025

Samstag, 22.11.2025
Kreisliga B3
SV DJK Nordhausen-Zipplingen – SV Wört � 4:6 (4:2)
Bei gefrorenem Platz startete man direkt nach 5 gespielten Mi-
nuten mit einem 0:1-Rückstand in die Partie. Unsere Mannschaft 
fing sich und erspielte sich in der Folge ein paar Chancen. Steffen 
Lingel erzielte dann nach 12 Minuten ein direktes Eckballtor. 
Wenige Minuten später köpfte Noel Schmidt ebenfalls nach ei-
nem Eckball zur Führung ein. Danach verlor man zunehmend die 
Kontrolle und kassierte durch 3 individuelle Fehler in den letzten 5 
Minuten der ersten Halbzeit 3 Gegentore zum 2:4.
Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der Gastgeber einige 
Chancen. Von unserer Mannschaft kam viel zu wenig.
Nach 70 Minuten hatte Tobias Schirrle dann die Chance auf den 
Anschluss, scheiterte jedoch aus 7 Metern.
Im Gegenzug parierte Cornel Hui dann eine weitere Großchance 
der Heimelf. 10 Minuten vor Schluss erzielte Steffen Lingel nach 
Vorarbeit von Patrick Heide den wichtigen Anschlusstreffer. Wie-
derum nach einem Eckball köpfte Philipp Raab zum Ausgleich. 
Philipp Lingel traf dann in der Nachspielzeit tatsächlich zur Füh-
rung. Patrick Heide markierte dann noch den 4:6-Endstand.
Unsere Mannschaft tat sich lange schwer gegen einen unange-
nehmen Gegner und erkämpfte sich dennoch einen wichtigen 
Auswärtssieg.
Tore: 1:0 (5.), 1:1 Steffen Lingel (12.), 1:2 Noel Schmidt (21.), 
2:2. (39.), 2:3 (45.), 2:4 (45.), 3:4 Steffen Lingel (81.), 4:4 Philipp 
Raab (85.), 4:5 Philipp Lingel (90.), 4:6 Patrick Heide (90.)
Bes. Vork.: -
Reserve: -

Erfolgreiche Halbsaison unserer D-Jugend: 
D1 steigt in die Leistungsklasse auf
Die D1 der SGM Wört/Stödtlen hat´s geschafft – Aufstieg in die 
Leistungsklasse! Mit viel Teamgeist, Einsatz und jeder Menge 
Spaß am Fußball haben sich die Jungs der D1 den Sprung nach 
oben absolut verdient.
Auch die D2 hat eine richtig starke Halbsaison gespielt und ge-
zeigt, wie viel Potenzial in ihr steckt. Obwohl das Team aufgrund 
der Liga-Konstellation leider kein Aufstiegsrecht hatte, war die 
Leistung trotzdem erstklassig – und darauf können alle mächtig 
stolz sein.
Ein riesiges Dankeschön an alle Trainer und Betreuer für ihren 
Einsatz.
Danke an unsere freiwilligen Schiedsrichter, die mit ihrer Unter-
stützung ebenfalls einen Beitrag geleistet haben.
Und natürlich ein großes Danke an die Firma TE Connectivity 
für die tollen Trikotsätze!

V. l. hinten: Hans Joachim Großmann, Tizian Lipp, Hannes Ret-
tenmeier, Veit Reißner, Dominik Lorer, Noah Deis, Jonas Stöbe, 
Toni Vaas, Eliah Lutz, Lothar Deis,
V. l. vorne: Linus Humpf, Lukas Breiter, Theo Kruspel, Niklas 
Brändle, Fabian Ilg.

V. l. hinten: Alexander Busch, Christoph Launer, Moritz Feil, 
Vladyslav Momot, Finn Schwarz, Max Launer, Ben Eberhard, 
Hannes Luffler, Patrick Heide
V. l. vorne: Thore Ilg, Till Schwarz, Tom Wegert, Noah Wiede-
mann, Jonas Lindenmeier
Es fehlen auf den Bildern: Bruno Gloning, Noah Klein, Hysni Lo-
kay, Hannes Rothmund, Mike Völz, Raphael Kazakow und Simon 
Werner

Aus den Nachbargemeinden

Vogel- und Kleintierzuchtverein Gaxhardt,  
Tannhausen und Umgebung
Wir bedanken uns bei allen Besuchern aus der Gemeinde Stödt-
len und selbstverständlich auch bei allen anderen Nachbarge-
meinden sowie aus nah und fern für den überaus zahlreichen 
Besuch bei unserer Lokalschau in Stödtlen.
Darüber hinaus möchten wir auf diesem Wege allen Spendern 
nochmals ein herzliches Dankeschön sagen, die uns mit Geld und 
Sachspenden oder auf eine andere nette Art und Weise bei un-
serer Ausstellung wieder tatkräftig unterstützt haben.
Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen in Stödtlen zur 
Lokalschau im November 2026.
Die Vorstandschaft

Sozialverband VdK – OV Ellwangen
Am Freitag, den 12. Dezember 2025, findet um 14.30 Uhr unse-
re Adventfeier im Gasthaus „Lamm“ in Schrezheim statt.
Anmeldung erforderlich bis 10. Dezember 2025 unter Tel. 
0176/57864793 oder per Mail an vdk.ellwangen@online.de.
Weitere Informationen – auch zu unserem Ortsverband – finden 
Sie auf https://bw.vdk.de/vor-ort/ov-ellwangen.

Alamannenmuseum

500 Jahre Geschichte  
in einem überregionalen Museum
Biografische Führung am 30.11.
Am So., 30.11., bietet das Alamannenmuseum um 14.30 Uhr eine 
biografische Führung durch die Museumsausstellung an. Bei 
dieser Reihe treffen die Museumsbesucher auf einen Führer in 
alamannischer Gewandung, welcher bei einem Rundgang durch 
das Museum sich selbst und die Lebensumstände in der Zeit der 
Alamannen vorstellt. Bei dieser Führung ist nur der übliche Eintritt 
zu entrichten.
Nähere Informationen im Internet unter www.alamannenmu-
seum-ellwangen.de sowie unter Tel. 07961/969747.
Besuchen Sie uns auch bei Facebook.



47. Modellbahnbörse in Schrezheim
Die Modelleisenbahnfreunde Ellwangen e. V. veranstalten am 
Samstag, 29.11. 2025, von 10.00 bis 16.00 ihre schon traditionel-
le 47. Modellbahnbörse in der St.-Georg-Halle in Ellwangen-
Schrezheim.
Die Modelleisenbahnbörse bietet neben der Möglichkeit des 
Fachsimpelns eine breite Palette an Neu- und Gebrauchtwaren. 
Zahlreiche Anbieter aus dem gesamten süddeutschen Raum wer-
den auf über 60 Tischen wieder mit einem großen Sortiment an 
Lokomotiven, Wagen, Schienenmaterial, Modellbahnzubehör in 
allen Spurweiten und von allen namhaften Herstellern sowie 
unzählige Modellautos und Fachliteratur aufwarten. Alle auf der 
Modellbahnbörse erworbenen Fahrzeuge können auf einer Test-
strecke auf ihre Funktion geprüft werden. Kostenlose Parkmög-
lichkeiten sind bei der Halle in ausreichender Zahl vorhanden.
Für Speisen und Getränke sorgt die Jugendgruppe des Musik-
vereins Rindelbach. Der Reinerlös hieraus kommt vollständig 
der Jugendgruppe des MV Rindelbach für Jugendarbeit zugute.
Auf das Kommen freuen sich die Modelleisenbahner.

Badetag bei den Römern – Sonderführungen 
zum Römerbad am 30. November
Anlässlich des Rainauer Advents bieten die Limes-Cicerones am 
Sonntag, 30. November 2025, um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr je-
weils eine dreiviertelstündige Sonderführung für Gäste und Ein-
heimische zu den römischen Thermen an. Neben einer Einord-
nung der Bedeutung dieser besonderen Einrichtung für die 
Geschichte der römischen Siedlung soll auch ein Einblick in die 
Technik und Kultur des antiken Badens geboten werden. Treff-
punkt ist an der Seebühne beim Rainauer Advent. Eine Badeho-
se muss nicht eingepackt werden. Die Teilnahme erfolgt ohne 
Anmeldung und ist kostenlos.

Was sonst noch interessiert

Agentur für Arbeit Aalen
ist am 3.12.2025 geschlossen
Die Agentur für Arbeit Aalen ist mit ihren Geschäftsstellen in 
Bopfi ngen, Ellwangen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd 
am 3. Dezember 2025 aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung 
geschlossen.

Antragstellenden entstehen daraus keinerlei rechtliche Nachteile, 
da alle Anliegen jederzeit auch online erledigt werden können. 
Persönliche Vorsprachen sind mit Termin am Folgetag wieder 
möglich. Sofern Fristen einzuhalten sind, zählt das Datum der 
Terminbuchung.
Termine und die digitalen Serviceangebote gibt es auf www.ar-
beitsagentur.de/eservices oder www.arbeitsagentur.de/vor-ort/
aalen. Für telefonische Auskünfte können Sie sich an das Service 
Center mit der zentralen Rufnummer 0800 4 5555 00 wenden. 
Über die BA-mobil App ist eine Kontaktaufnahme rund um die 
Uhr möglich.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung
Menschen, deren Leben nachhaltig durch eine seelische, 
geistige oder körperliche Behinderung geprägt ist, brauchen 
Hilfe und Unterstützung, die weit über Arztbesuche hinaus-
gehen. Hier setzt die Arbeit von Selbsthilfeeinrichtungen ein, 
denn Integration und Teilhabe sind besonders wichtige Ziele.
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behin-
derung am 3.12.2025 betont die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Wichtigkeit von Selbst-
hilfeeinrichtungen. Diese bieten Betroffenen und ihren 
Angehörigen viele Vorteile und entlasten mit ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit die Versichertengemeinschaft der gesetzlichen 
Krankenkassen. Deshalb unterstützt die SVLFG die Arbeit der 
Selbsthilfeeinrichtungen ideell und fi nanziell. Verankert ist diese 
Förderung auch im Aktionsplan der SVLFG zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention.
Vor allem der Austausch unter Gleichgesinnten ist wichtig und 
ein wesentlicher Bestandteil der Selbsthilfe. Die Selbsthilfegrup-
pen haben sich ebenso die Lobby-Arbeit zum Ziel gesetzt. So gibt 
es Landesverbände, die die Interessen der Betroffenen gegen-
über der Politik vertreten oder in Gesprächen mit Vertretern der 
Ärzteschaft Wege suchen, damit eine enge Zusammenarbeit zum 
Wohle der Menschen mit Behinderung möglich wird.
Damit Selbsthilfe funktioniert, übernehmen Kontaktstellen deren 
Koordinierung. Sie sind die erste Anlaufstelle und beraten Men-
schen über die Möglichkeiten, aber auch über die Grenzen von 
Selbsthilfe. Außerdem unterstützen sie bei der Suche nach 
Gleichbetroffenen, vermitteln Kontakte und geben Hinweise auf 
professionelle Versorgungs- und Beratungsangebote. Weitere In-
formationen für Menschen mit Behinderungen gibt es unter:
www.svlfg.de/selbsthilfefoerderung,
www.bag-selbsthilfe.de,
www.deutscher-behindertenrat. SVLFG
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Damit Ihre Anzeige eine noch größere Aufmerksamkeit erzielt, können Sie Ihre Glückwunschanzeige 
zu Weihnachten auch dieses Jahr wieder farbig veröffentlichen. Dies ist je nach gewählter Musteranzeige 
als Vierfarbdruck oder als Anzeige mit einer Schmuckfarbe im Glückwunschanzeigenteil möglich. 

Sie können unsere Mustervorschläge unter www.krieger-verlag.de unter der Auswahl Weihnachtsanzeigen 
auf unserer Homepage ansehen. 

Dort werden Ihnen nach Auswahl der Musteranzeige und der Mitteilungsblätter unten direkt die entstehenden 
Kosten angezeigt. Im Anschluss können Sie gerne Ihre Weihnachtsanzeige in Auftrag geben.

DER REDAKTIONSSCHLUSS FÜR IHRE FARBANZEIGE IST AM 2. DEZEMBER 2025.
Danach eingehende Aufträge für Farbanzeigen können 
leider nicht mehr im Glückwunschteil veröffentlicht werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 0 79 53/98 01-0 zur Verfügung.



Sie möchten Menschen zur Seite stehen? Werden Sie Teil unseres
Ambulanten Pflegedienstes in Fichtenau und Umgebung als

• Vergütung nach AVR mit Zusatzversorgungskasse
• Wählbare Teilzeitanstellungen und verschiedenste

Arbeitszeitmodelle
• umfassende Sozialleistungen und
	 eine Vielzahl an attraktiven Benefits

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kontakt
Klaus Offenbach • Leitung Ambulante Dienste
Tel. +49 791 753-2160 • ambulantedienste@diakoneo.de
Lange Straße 9/1 • 74579 Fichtenau-Wildenstein

Pflegefachkraft (m/w/d)
Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

DIAKONIE DAHEIM
FICHTENAU-WILDENSTEIN-STIMPFACH

Kommt zur Ellenberger Dorfweihnacht!
Am Samstag, den 29.11.2025 gibt’s  

in Ellenberg ab 16.00 Uhr 
Hitzkuchen und Flammkuchen frisch aus dem Backofen!

Wir bitten um Vorbestellung unter 07962-90050!

Wir suchen Verkaufstalente (m/w/d), branchenübergreifend, die 
den Genuss frischer Backwaren lieben und  ein gutes Kolleginnen-

und Kollegenteam als Arbeitsumfeld schätzen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
bitte an: Virngrundbäcker GmbH, Melitta-Bentz-Str. 2, 73479 Ellwangen  oder  
per E-Mail an: kontakt@virngrundbaecker.de

Wir suchen 
Kleinbusfahrer und Begleitperson (m/w/d)
Wir suchen einen Kleinbus-Fahrer (m/w/d) mit Führerscheinklasse 3 – 
Mindestfahrpraxis 5 Jahre. Für tägliche Fahrten mit einem Schulbus 
(bis 8 Personen) im Behindertenverkehr. 
Ebenso suchen wir Begleitpersonen, welche die Kinder bei der 
Schülerbeförderung im Bus betreuen. 
Jeweils morgens in der Zeit von ca. 6.00 bis 8.30 Uhr und 15.30 bis 
18.00 Uhr. Auch ideal für Pensionäre oder Hausfrauen, die geringfügig 
beschäftigt oder teilzeitbeschäftigt einen Halbtagesjob suchen.

Interesse? Dann melden Sie sich bei: 
Omnibus Launer, Wört, Wehrlachstr. 5, 73499 Wört, 
Barbara Launer: Tel. 0 79 64/92 10 00, E-Mail: b.launer@launer-reisen.de

WEIHNACHTS-
GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-Anzeigen-
auftrages – soweit noch nicht geschehen – und bitten Sie um 
sofortige Einreichung desselben, spätestens jedoch bis

Freitag, den 28. November 2025.Freitag, den 28. November 2025.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unserer 
Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.

– PLATZIERUNGSWÜNSCHE –
WERDEN NACH MÖGLICHKEIT BERÜCKSICHTIGT


